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Landkreis Teltow-Fläming

(digitaler) Prüfvermerk für jede Entscheidung der Kreisverwaltung zur
Berichterstattung gem. KT-Beschluss 6-4005/19-III/2, Punkt 2 i. V. mit Anlage 3 der
Nachhaltigkeitsrichtlinie)

Dezernat:____
Amt:        _________________
Datum:    _________________

Grundsätzliche Einstufung der Entscheidung:

gebundene Entscheidung ENDE DER PRÜFUNG

Entscheidung mit Ermessen

Ergebnis der Prüfung auf die Auswirkungen auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit
(bitte Zutreffendes in den Feldern    und            ankreuzen – Mehrfachnennung möglich,
 siehe auch Hinweise in Anlage 3 zur Nachhaltigkeitsrichtlinie)

Auswirkung der Entscheidung auf Umwelt/Soziales/öff. Sicherheit und Ordnung:
positiv
keine Auswirkung

negativ              : Begründung: ________________________________________

                                                     _________________________________________

Zuordnung     der Auswirkung (positiv/neutral/negativ) auf folgende UN-Nachhaltigkeitsziele:
(Beispiele für die Zuordnung von Entscheidungen einzelner Ämter: siehe Anlage 3)


